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Rundverfügung 

Betrifft: Vormögensrechtliche Behandlung der in die Abteilunger 
IIN und IV der Deutschen Volksliste eingetragenen 
Personen, 

Gemäß der Aligemeinen Anordnung des Jeichskominissars für die 

. Fostigung deutschen Volkstums Nr, 12/0 vom 9.2,1942 und der 

; Anordnung vom 16,2.1942 — II A 2 Nrı 420 VIIL/41 — 176 — sowie 

in Ausführung der Allgemeinen Bestimmungen des Oberkemmandos der 

Wehrmacht über die Behandlung der Wehrpflichtigen 2uU5 den nach 

. dem 1, September 1939 in das Jeutsche Reich eingegliederten 
oder 

. unter deutsche Verwaltung gestellten Gebieten vom 19.,6,1945 — 

14 %x 14 AWA/J (Ie) oräne ich im Einvernehmen mit dem Reichskom- 

missar für die Festigung deutschen Volkstums folgendes AN: 

Äor I Die kommissarische Verwaltung von 
gewerblichen Betrieben 

und Hausgrundstüsoken ist gemäss 
$$ 5 und 8 der Verorüinung 

vom 17.9.1940 (RGB1, I S 1270) unverzüglich aufzu
heben, 

sobaldidie Eintragung der Eigen
tümer in äie Abt, IIL 

der Deutsehen Volkslisto der
 Haupttreuhandstelle Ost 

(Treuhandstelle) bekannt gewor
den ist. Bei Rüstungsbe-=- 

+rieben oder anderen für Ai
e Gesamtwirtschaft . besonde

rs 

wichtigen Betrieben kann
 die zuständige Treuhand

g?elle 

im Einvernehmen mit der Dienstste
lle des Beauftrugten a 

8 des Reichskommissars für
 dic Festigung deutschen

 Volkstums 

bestimmen, dass die kommissar
ische. Verwaltung trotz ?er

 

Aufnahme des Betriebsinhab
ers in Adie Deutszhe V313

5115t9 

einstweilen aufrecht erhal
tep bleibt. Bei Angehor1g€

n 

der Abteilung 3, die selbst oder deren Väter 
oder 59hn3 

zur Yehrdienst eiNge20908CH gind, ist ei
ne Aufrecäterhaltung 

aer Kommis.. Aischen Verwaltung aber-ngr_zu;ägslgf
 wenn / 

‘dringende efhährungswirtschaftliche
Äode? kr1egswxrt;chaft„ 

iiche Gründe sie erf9rdgrne
 / a / 

. -Na0h der Aufhobung der kommissarischen Vérwaltung‚steht‚daé‚ 
Tverwältung und Nutzniessung allein dem Eigentümer zu;_für 

fstéhenäeJGewerbebetriebq mit ihrem Betriebei
gYan$ar.und 

ür Grundstücke nebst Zubehör ist jedoch 
die Besohlagnahme 

Ea assnahme aufrocht zu erhalten oder naohzu- 

Uwe Wehnert
Hervorheben

Uwe Wehnert
Hervorheben
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D 

und Betrlebskcntroll‘ u 31cht„pf110ht Von Betr1ebsuberwachungen 

; en ist abzusechen, Die Treuhandstelle i5% 
aber zu geeigneten Massnahmen berechtigt, wenn erkennbar wird, 

dass der Betriecbsinhaber sein Verwaltungs- und NutznieSsungsS- 
'recht missbraucht, um die Substanz des Betriebes dem Zweck der 
Beschlagnahme zu entzichen, Eine Verpflichtung der Treuhandstellen E 

besteht n10ht ‚ Betrieben, bei denen die kommissarische Verwaltung 

nach den Vorstchcnden Vorschriften aufgehoben ist, Kredite zu ge-= 

. währen, Die Eintragung von Grundpfandrechten, die für die Auf=- 

nahme wirtschaftlich gorechtfortigter Kredite bestellt werden, 

sol} grundsätzlick von der Beschlagnahmebehörde genehmigt werden. 

Der Eigentümer kann seinen Betricb oder sein Grundstück nur an die 

Haupttreuhandstelle Ost (Treuhandstelle) oder an die von ihr be- 

stimmten Käufer veräÄäussern, 

Betriebe. und Grund„tucge, in denen ein Umsxedler 6der ein Lrieg
s- 

versehrter mit dem Ziel des 31gcntumscrwerbes e1ngesetzt ist und 

in.denen er eine geeignecte Existenz gefunden hat, gelten als bereits 

verwertet und brauchen nicht zurückgegeben zu werden, Auf die 

Rechtsform des Einsatzes kommt s h19rbe1 nicht an. 

Die Tatsache, dass ‚ der Bctr19b oder dag Grundstuck her91ts an eine 

Auffanggesellschaft abgegeben ist oder von der Deut
schen Umsiedlungs- 

Treuhand-Gesellschaft m.b.H. abgerufen oüeTr für die Deutsche Um
sied- 

'1ungé—Treuhand—Gesellschaffi m.b.H, reserviert ist, schliesst die 

— ‚Rückgabo an den in Abt, 3 aufgenommenen Eigentümer nicht aus, es’ 

geci denn, dass die Voraussotzungonädes 
yorhergehenden Absatzes 

gegeben sind., i a ‘ 

liI'‚ Die Aufhobung der kommissarischen Verwaltung tritt nich
t rück- 

“ . _ wirkend ein, sondern frühestens mit dem Zei$punkt äder Aufnahme ; 

© 4 Aa Deu+sch€ Volkslistc‚ Ist die Aufnahme in.Abt, 3 vor Inkraft—
1 

-treten dieser Ano;amung crfolgt ohne dass bisher die komm155arlsche 

so hat die Aufhébung nunmehr unverzug— 
VerWaltung aufgeho

ben "©ist, 

_h'zu erfolgen„ 
K 

ordnung der kommlssarlsuhen Verwaltung rechtmasslg War‚ 

8i *kelnen An„pruch auf bchadenoTsatz‚ fiechn‘ gslegung 
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l-.3__. 

ennn wahrond n II. W dor komm1„sarlschon V0rwaltung ein Gewinn er= 

Vf dem. G8WlHn nach Abzag dor äniowjhron Ta WE JARGE RS SE Vorwaltung ontnommon werden, i; a 26 onnn SCZ08gCN6 Beträge, die aus der‘ / Substanz stammen, sing Zurückzugewähren, ; 
; Im Bodarfefalle sinz 9LSTOiIchende Betricbsmittel darlchnewoise zu tragbaren Bcdingungcn ZUr Verfügung zu stellen. 

In Härtefällen kann der Gewinnsatg erhöht werden; 
Ein Verlust, der Während dor Zeit der kommls„arlschen Verwaltung entstanden ist, geht zu Lasten des Eigentümers. In Pällen unbilli- ger Härte kann der Vorlust ganz odor zum Teil übernommen werden; 
die dazu Notwendigen Aufwendungen sind aus Treuhandmitteln zur 

„Vorfügung zu Stellen und auf Konto %00 zu verrechnen, Sind von der Haupttreuhandstelle Ost (Treuhandstelle) oder der Erundstücks- gescllschaft Mittel zur Verfügung gestellt worden, so soll die . Rückgabe des Betricbes oder. des Grundstückes grundsatzllch 
nicht von ciner Rückerstattung der Aufwendungen abhanglg gemacht 
werden, Es ist lediglich dafür zu Sorgon, dass die Ruckerstattung 
in geeigneter Weise sSichergestellt wird, Oft wird hierfür ein 

‘ blosses Anerkenntnis ausreichend sein, da ja die Bctr19be und 
Grundstücke bcschlaguahmt bleibon. Bei der Abrechnung von Gew1nnen‚ 
Verlusten ‚und Aufweiudungen ist in Zweifelsfällen das Einvernehmen 
mit dem Beauftragt„n des Yeichskommissars für die Festigung deut_ 
schen Volkstums herzustellen, 

IVı Der L1gcntumer hat Anspruch auf Lnt„chadlgung‚ wenn der Bßtr1eb 
oder das Grund„tack nicht zuruchgcgshon wird, Die Bntsch01dung 
ubor die Hoho der Entschädigung trlfft die Haupttreuhandgtcllc 

. 05t (Trouhandstollc) Die- Höhe . der Intschädigung richtet sich 
nach dem Nettoerlös, wie er 31ch bF1 Aufatullung ‚eines, Abwick=- 

: lungsstatus unter B„rh0k510htl“üflß von Tordorungen und Schulden 'crgibt Wird der Erlos als zu niedrig angegehen‚ kann ein Härten_.‘ 

sgleich gowährt WOIdGH« i ; | 

Möbol mit ader obne Zukun dor Preuhandstellen dureh d1e n odcr andero Stellen verwertet. würden, handelt ‚es 51ch ; ; Q d10 im Zusammenhar z mit der E1n@11ederung der‘ Ostge—_. ""ndcn'slnd Siec sind von der Treuhandstlle n10ht .Zu 
ruhnven Elgentumer Sind vielmehr gemass der Vor= / GB1*‘1=3 721) uber den Ausgleloh von 

z _\— 

d
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a Rcchtsan„pruchon in de 
V„e@icrungspr331dentcn 

'Tréühändstclle ‚an die mi 

n eingeglicderten Ostgeblctcn nfiorm1t an den 

ZU- Vurwelucq ; ; ; 

Dle'Vcrgüt 3 } ; 5 ung der m 8 . s 8 untgchadl"ung geschicht in der Weise, dass dic 

igentüner Barvorschüsse grundsatzllüh bls 
Zzu eine 

:cm Betrage on 54000 - RM auf den Notteer18ö8: lolstoto 
In Eir ı azelfällen kann mit Genchmigung des Reichskommissars für d10 
Fcst1gung üdcutschen Völkstums darüber hinausgegangen werden. 

Der' Rost des Nottc n orlöses wird an die Deutsche Um51cdlungs—Trcu-j 

and-Gescllschaft m, b,H, überwiesen, dio dem Botreffenden ein 
‘ Sperrkonto cinrichtet und damit nach den Allgemeinen Bestimmungen 

des -Oberkommandos der Wehrmucht über die Behandlung der. Wehr- 

Pflichtigen aus don nach dom 1, Septumber 1939 in das Deutschc 
Reich eingegliederten oder untcr deutscho Vorwaltung gcstclltcn 

Gebiete vom 19.6,1943 verfährt. 

Ist der Betrieb an cinen Umsiedler gegen Verrechnungsschein dor-. 

| Deutschen Umalcdlungo—Truuhand» Gesellschaft m,b.H. vorkauft,. hat 

dic Treuhandstelle den Notto„rlos‚ der dem früheren ?igentümör„ 

zustcht, der Deutschen Umsicdlungs-Treuhand-Gesellschaft m.,b.H. 

mitzutcilen unter gleichzuitigeur Anfordorung des von-der. Trcuhanu— 

stelle an ihn bezahlten Vorwhussos° D1@ Deutsche Umsiedlungs-Trou- 

hand—Gescllscha?t m, b.H,. vorgütct äder mrcuhandstclle den von ihr 

 ‘aufgowandten Vorschuse in bar; für den restlichen ‚Teil dos Not+c— 

crlöses richtet &ic DoutschawUmsiédlun SE Trcuhand—Gosellsch@ft Bl 

. fFür den 3€rochtigtmn cin Sperrkonto ecin gegen anteilige &u„kbuchun? 

„des der Treuhand„tello erteilten: Vorrachnungsschulneb im qammc1bunh— 
ö 

verfahrcno 

“ ” TBt « dor Betricbh noch n1ßbt vcrwc1tct "wird or aber‘ gemäss A I S 

Abs, 3 und 4 nicht zurückgeg gcben, so soll die mrouhänd„%e11„ ‚einen 

VVorschuss auf die spatcrC rfl„„cladlgung bis zur Höhe. on RMa 5 Ou0 s 

. Au früheren Liärntumcr gewährTen.. im ubrzgon 1s„ in g3olchor W91sg 

“%fzu vcrfahren w1c nach A V Abs„_2„ 
. . 

-' 28 Vcrmogcn dcr ÄM: Abt611un9 4 der Dcut°chen Volkgllsto Glnagtra_ 

‚gßngfl Personen ‚ unterlicgt Wult0Thlfl dhr Beschlagnahmeo.und kommise. - 

chcn‘vgrwaltung‚ Die Verwertung von buschlagnahmtor Botr10bow/ 

Grundsticken gcht weiter# Zur Bcstro;tung äcs LObensuntcrhblt* 

onstigen. lebcnsw1uht;gcu Ausgabcn wcrdon Absch13321hluhgcn
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t._‘öc‘_>‘"t‘f_f»-t- Die orforäerlichen ittel stcll% die Trouhandstelle oder 

Aie Grundstücksgescllschaft zur Verfügung, Sowcit jedoch Söhne / 

-_-‘von Angcehörigen äer Abtc*ilmag 4 in dic Abtcilung '‚'7'aufgonordmcn 

( und ‚ zur Yohrmacht cingezogen sind, gelten hinsichtlich der ELltcrn, 

 gsofern 8iv noch nicht abgesiedelt sind, dic gloichen Bestimmungen 
. wic bcei den Angehörigen der Abteilung 3 der Doutschon Volkslist0,.


